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Am 26. Januar 1977 hielt sich der Angeklagte in einer 
Gaststätte auf. Er war bereits alkoholisch beeinflußt, als 
er eine Äußerung des Zeugen M. mißverstand und sich 
deswegen beleidigt fühlte. Er schlug dem Zeugen darauf
hin unvermittelt mit dem Handrücken ins Gesicht. Der 
Zeuge, der keine Verletzung erlitten hatte, setzte sich zur 
Wehr.

Auf Grund dieses Sachverhalts verurteilte das Kreisge
richt den Angeklagten wegen eines Vergehens der Belei
digung gemäß §§ 137, 139 Abs. 2 StGB.

Gegen dieses Urteil richtet sich der Kassationsantrag 
des Direktors des Bezirksgerichts, mit dem Verletzung des 
Gesetzes durch fehlerhafte Anwendung der §§ 137 und 139 
Abs. 2 StGB gerügt wird. Der Antrag hatte Erfolg.

Aus der Begründung:
Die Verurteilung des Angeklagten wegen Vergehens der 
Beleidigung verletzt das Gesetz, weil sie die erforderliche 
Abgrenzung zwischen einer Verfehlung und einem Ver
gehen gemäß § 139 StGB außer acht läßt.

Das Kreisgericht hat die Prüfung der Tatbestandsmä
ßigkeit dieser Handlung auf die Feststellung des Vorlie- 
gens einer Tätlichkeit i. S. des § 137 StGB beschränkt und 
im übrigen lediglich ausgeführt, daß diese Tätlichkeit auf 
Grund des Grades der Schuld und der Persönlichkeit des 
Angeklagten rechtlich als Vergehen zu beurteilen sei. Eine 
solche Betrachtungsweise entspricht nicht dem Gesetz.

Die in § 137 StGB beschriebenen Handlungen (wie z. B. 
Beschimpfungen und Tätlichkeiten) erlangen nur dann den 
Charakter von Rechtsverletzungen, wenn sie objektiv ge
eignet und- entsprechend der Zielstellung des Täters auch 
subjektiv darauf gerichtet waren, die persönliche Würde 
eines Menschen g r o b  zu mißachten. Erfüllt eine Hand
lung diese Voraussetzungen, so ist zunächst grundsätzlich 
vom Vorliegen einer vor einem gesellschaftlichen Gericht 
zu ahndenden Verfehlung auszugehen (§139 Abs. 1 StGB). 
Eine solche Handlung ist erst dann eine Straftat, wenn die 
in § 137 StGB beschriebene grobe Mißachtung das Ausmaß 
der Gesellschaftswidrigkeit annimmt. Die dafür in § 139 
Abs. 2 StGB enthaltene Darstellung der Voraussetzungen 
ist nicht eine alternative oder beispielhafte Aufzählung. 
Vielmehr ist anhand der Gesamtheit der aufgeführten Kri
terien zu überprüfen, ob eine Beleidigung Vergehenscha
rakter hat.

Die Entscheidung des Kreisgerichts, die nur einige der 
in § 139 Abs. 2 StGB genannten Kriterien zur Begründung 
des Vergehenscharakters der Handlungen des Angeklagten 
heranzieht, ist daher fehlerhaft. Gerade unter Berücksich
tigung der dabei nicht beachteten Kriterien „Art und Aus
wirkungen der Tat“ wird erkennbar, daß die konkrete 
Handlung Verfehlungscharakter und nicht die Schwere 
eines Vergehens hat. Die Beleidigung wurde verübt durch 
einen einzigen, nicht sehr heftig geführten Schlag. - Sie 
wurde nicht von diskriminierenden Äußerungen begleitet 
und auch nicht vor einem- größeren Personenkreis vorge
nommen. Der Geschädigte, der sich sofort angemessen zur 
Wehr setzte, betrachtete die Angelegenheit offensichtlich 
mit seiner Reaktion als erledigt. Das ergibt sich nicht nur 
aus der unterlassenen Anzeigersondern vor allem auch aus 
der Tatsache, daß der Angeklagte und der Geschädigte im 
unmittelbaren Anschluß an die Tätlichkeiten zusammen 
Bier tranken.

In Anbetracht dieser Tatsachen vermögen auch die 
mehrfache Vorbestraftheit des Angeklagten und sein Alko
holmißbrauch zur Tatzeit nicht zu begründen, daß seine 
Handlung zu einer schwerwiegenden Verletzung der Rechte 
des Geschädigten oder der Beziehungen zwischen den Men
schen geführt und damit Vergehenscharakter erlangt hat.

Die vom Angeklagten begangene Beleidigung ist recht
lich als Verfehlung zu qualifizieren. Die Entscheidung des 
Kreisgerichts war deshalb abzuändem und der Angeklagte 
freizusprechen (§ 244 Abs. 1 StPO).
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